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1. BDG 1979 § 50a heute
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4. BDG 1979 § 50a gültig von 01.01.1999 bis 28.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/1999
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7. BDG 1979 § 50a gültig von 01.07.1991 bis 30.06.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 277/1991

8. BDG 1979 § 50a gültig von 01.01.1985 bis 30.06.1991 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 550/1984
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2. BDG 1979 § 50a gültig ab 01.09.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003
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Rechtssatz

Die auf die (teilwiese) Abweisung eines Antrags nach § 50a BDG 1979 eingeschränkte Anfechtungserklärung ist

zulässig. Damit gibt der Beamte nämlich (nachträglich) zu erkennen, dass die ihm im stattgebenden (nicht
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angefochtenen) Teil des angefochtenen Bescheides eingeräumte Herabsetzung jedenfalls auch von seinem

verfahrenseinleitenden Antrag, den er im Verwaltungsverfahren nicht eingeschränkt hat, mitumfasst war, dieser also

nicht so zu verstehen war, er wolle ausschließlich eine Herabsetzung in der gesamten Dauer des beantragten

Zeitraumes.Die auf die (teilwiese) Abweisung eines Antrags nach Paragraph 50 a, BDG 1979 eingeschränkte

Anfechtungserklärung ist zulässig. Damit gibt der Beamte nämlich (nachträglich) zu erkennen, dass die ihm im

stattgebenden (nicht angefochtenen) Teil des angefochtenen Bescheides eingeräumte Herabsetzung jedenfalls auch

von seinem verfahrenseinleitenden Antrag, den er im Verwaltungsverfahren nicht eingeschränkt hat, mitumfasst war,

dieser also nicht so zu verstehen war, er wolle ausschließlich eine Herabsetzung in der gesamten Dauer des

beantragten Zeitraumes.
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